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Kreis Lippe 
 
493 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Herrn Alin Constantin 
 
Gegen 
Herrn Alin Constantin  
zuletzt wohnhaft: 
Klausthaler Str. 13 
44145 Dortmund, 
 
ist am 13.10.2016 unter dem Aktenzeichen 680-7020-11 
73/16-B ein Bußgeldbescheid erlassen worden. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da der Emp-
fänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 660, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 07.11.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
 
 
 
494 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Herrn Alin Constantin 
 
Gegen 
Herrn Alin Constantin  
zuletzt wohnhaft: 
Klausthaler Str. 13 
44145 Dortmund, 
 
ist am 13.10.2016 unter dem Aktenzeichen 680-7020-11 
73/16-V eine Ordnungsverfügung erlassen worden. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 660, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
 
 
 
 

 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 07.11.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
 
 
 
495 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Herrn Robert Chirac 
 
Gegen 
Herrn Robert Chirac  
zuletzt wohnhaft: 
Hellweg 193 
44787 Bochum, 
 
ist am 11.10.2016 unter dem Aktenzeichen 680-702011 
66/16-B ein Bußgeldbescheid erlassen worden. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da der Emp-
fänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 660, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 07.11.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
 
 
 
496 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Herrn Robert Chirac 
 
Gegen 
Herrn Robert Chirac  
zuletzt wohnhaft: 
Hellweg 193 
44787 Bochum, 
 
ist am 11.10.2016 unter dem Aktenzeichen 680-702011 
66/16-V eine Ordnungsverfügung erlassen worden. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
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Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 660, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 07.11.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
 
 
 
497 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Herrn Robert-Filip Dulca 
 
Gegen 
Herrn Robert-Filip Dulca 
zuletzt wohnhaft: 
Florastraße 214 
45888 Gelsenkirchen, 
 
ist am 24.10.2016 unter dem Aktenzeichen 680-7020-11 
76/16-B ein Bußgeldbescheid erlassen worden. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da der Emp-
fänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 660, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 07.11.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
498 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Herrn Robert-Filip Dulca 
 
Gegen 
Herrn Robert-Filip Dulca 
zuletzt wohnhaft: 
Florastraße 214 
45888 Gelsenkirchen, 
 
ist am 24.10.2016 unter dem Aktenzeichen 680-7020-11 
76/16-V eine Ordnungsverfügung erlassen worden. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 660, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 07.11.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
 
 
 
499 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Herrn Daniel Iorga 
 
Gegen 
Herrn Daniel Iorga  
zuletzt wohnhaft: 
Florastraße 214 
45888 Gelsenkirchen, 
 
ist am 24.10.2016 unter dem Aktenzeichen 680-702011 
77/16-B ein Bußgeldbescheid erlassen worden. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da der Emp-
fänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 660, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
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Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 07.11.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
 
 
 
500 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Herrn Daniel Iorga 
 
Gegen 
Herrn Daniel Iorga  
zuletzt wohnhaft: 
Florastraße 214 
45888 Gelsenkirchen, 
 
ist am 24.10.2016 unter dem Aktenzeichen 680-702011 
77/16-V eine Ordnungsverfügung erlassen worden. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 660, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 07.11.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
 
 
 
501 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Herrn Ioan Rupa 
 
Gegen  
Herrn Ioan Rupa  
zuletzt wohnhaft lt. eigener Aussage: 
Gustavstr. 19 

 
 

Der Bußgeldbescheid kann nicht zugestellt werden, da der 
Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 

 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 660, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 10.11.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
 
 
 
502 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Herrn Ioan Rupa 
 
Gegen  
Herrn Ioan Rupa  
zuletzt wohnhaft lt. eigener Aussage: 

 
 
 

Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 660, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 10.11.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
 
 
 
503 Wasserrechtliches Erlaubnisverfahren gemäß 

§§ 8 - 13 Wasserhaushaltsgesetzhier: Notwen-
digkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung; 
Einzelfalluntersuchung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung in Nord-
rhein-Westfalen (UVPG NRW) vom 29.04.1992 
(GV. NRW S. 175) in der z. Z. gültigen Fassung 

 
Die Staatlich Bad Meinberger Mineralbrunnen GmbH & Co. 
KG, hat gemäß §§ 8 - 13 des Gesetzes zur Ordnung des  
 
Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz -WHG-) vom 
19.08.2002 (BGBl. I S. 3245) in der z.Z. gültigen Fassung  

44791 Bochum, 

Gustavstr. 19 

44791 Bochum, 
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die Wasserrechtliche Erlaubnis für das nachstehende Vor-
haben beantragt: 
 

Förderung von mineralisiertem Grundwasser in ei-
nem Umfang von bis zu 

 
23 m³/h, 

552 m³/d und 
75.000 m³/a 

 
Aus dem Brunnen VB 1/2015 in Horn-Bad Meinberg, 
Gemarkung Bad Meinberg, Flur 13, Flurstück 47  

 
Das mineralisierte Wasser wird aus einer Tiefe von 100 bis 
120 m gefördert und dient zur Abfüllung von Mineralwasser 
und Erfrischungsgetränken. 
 
Negative Auswirkungen auf Natur und Landschaft sind 
durch die Maßnahme nicht zu erwarten.       
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorhaben gemäß § 
1 UVPG NRW - Anlage 1 Nr. 13.3.3 – in Verbindung mit § 
3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 24.02.2010 
(BGBl. I. S. 94) in der z. Z. gültigen Fassung einer stand-
ortbezogenen Vorprüfung unterzogen wurde.  
 
Nach Einschätzung der zuständigen Behörde aufgrund 
überschlägiger Prüfung sind erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkungen durch das Vorhaben nicht zu erwarten. 
Auf die Erstellung einer Umweltverträglichkeitsstudie wird 
daher verzichtet. 
 
Diese Entscheidung wird gemäß § 3a UVPG hiermit öffent-
lich bekannt gemacht.  
 
Detmold, den 15.11.2016 
 
Kreis Lippe  
Der Landrat 
Fachbereich 4 Umwelt 
Untere Wasserbehörde 
Im Auftrag 
 
 
gez. Kuhlemann 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
 
 
 
504 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung 
 
An Herrn Wojtek Andreas Biskup, geb. am 16.10.1985, 
letzte bekannte Anschrift:  
32825 Blomberg, Langer Steinweg 48, ist am 13.06.2016 
unter dem Aktenzeichen 360.1A70/23571 eine Ordnungs-
verfügung erlassen worden. 
 
Die Ordnungsverfügung konnte nicht zugestellt werden, da 
der Betroffene unbekannt verzogen ist  oder seine Erreich-
barkeit nicht hergestellt ist. 
 
 
 
 
 
 

 
Gem.  § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW (GV. 
NRW. 2006 S. 94) vom 01.02.2006 wird daher die Verfü-
gung öffentlich zugestellt. Sie gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht mehr möglich sind. 
 
Der Betroffene kann die Anordnung beim Kreis Lippe, 
Fachgebiet Straßenverkehr, Felix-Fechenbach-Str. 5, 
32756 Detmold, Zimmer 197 in Empfang nehmen. 
 
Detmold, den 18.11.2016  
 
KREIS LIPPE 
Der Landrat 
FG Straßenverkehr 
Im Auftrage 
 
 
Behnke 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
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Stadt Blomberg 
 
505 Ersatzbestimmung von Vertretern gem. § 45 

Kommunalwahlgesetz für den Rat der Stadt 
Blomberg 

 
Das Ratsmitglied Herr Ralf Büscher, Neue Torstr. 39, 
32825 Blomberg, ist am 04.10.2016 verstorben. 
 
Hiermit stelle ich gem. § 45 Kommunalwahlgesetz fest, 
dass Herr Helmut Schröder, Istruper Str. 41, 32825 Blom-
berg, nach der Reserveliste der Sozialdemokratischen Par-
tei Deutschlands (SPD) in den Rat der Stadt Blomberg ge-
wählt ist. 
 
Gemäß § 45 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes erfolgt 
hiermit die öffentliche Bekanntmachung. 
 
Gegen die Feststellung des Nachfolgers kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe bei mir Einspruch erho-
ben werden. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen oder 
mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung ist auch auf 
der Internetseite der Stadt Blomberg www.blomberg-
lippe.de/Verwaltung/öffentliche Bekanntmachungen ein-
sehbar. 
 
Blomberg, den 09.11.2016 
 
Stadt Blomberg 
Der stellv. Wahlleiter für die Wahl 
der Vertretung der Stadt Blomberg 
 
 
gez. Stodieck 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
 
 
 
506 Ersatzbestimmung von Vertretern gem. § 45 

Kommunalwahlgesetz für den Rat der Stadt 
Blomberg 

 
Herr Jörg Kleinsorge, Bürgermeisterweg 1, 32825 Blom-
berg, hat durch Verzichtserklärung gem. §§ 37, 38 Kom-
munalwahlgesetz mit Ablauf des 31.10.2016 auf seinen 
Sitz als Vertreter im Rat der Stadt Blomberg verzichtet. 
 
Hiermit stelle ich gem. § 45 Kommunalwahlgesetz fest, 
dass Herr Andreas Silge, Bürgermeisterweg 24, 32825 
Blomberg, nach der Reserveliste der Christlich Demokrati-
schen Union Deutschlands (CDU) in den Rat der Stadt 
Blomberg gewählt ist. 
 
Gemäß § 45 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes erfolgt 
hiermit die öffentliche Bekanntmachung. 
 
Gegen die Feststellung des Nachfolgers kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe bei mir Einspruch erho-
ben werden. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen oder 
mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
 
 
 
 

 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung ist auch auf 
der Internetseite der Stadt Blomberg www.blomberg-
lippe.de/Verwaltung/öffentliche Bekanntmachungen ein-
sehbar. 
 
Blomberg, den 15.11.2016 
 
Stadt Blomberg 
Der stellv. Wahlleiter für die Wahl 
der Vertretung der Stadt Blomberg 
 
 
gez. Stodieck 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
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Stadt Detmold 
 
507 Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
 
19-04 „Kantstraße“, 2. (beschleunigte) Änderung  
Ortsteil:   Heidenoldendorf  
Änderungsgebiet:  Zwischen Orbker Straße,  

 Trockenheide, Kantstraße und 
Flurstraße 

 
Der o. g. Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Detmold in 
seiner Sitzung am 17.11.2016 gem. § 10 Baugesetzbuch 
als Satzung beschlossen worden. 
 
Lage und Umfang des betroffenen Gebietes sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. 
 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Bebauungsplan-
unterlage vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 des Baugesetzbuches wird mit Vollzug dieser 
Bekanntmachung der Bebauungsplan 
 
19-04 „Kantstraße“, 2. (beschleunigte) Änderung 
Ortsteil:   Heidenoldendorf 
Änderungsgebiet: Zwischen Orbker Straße,  

Trockenheide, Kantstraße und 
Flurstraße 

 
rechtsverbindlich.  
 
Der Bebauungsplan wird mit der Begründung im Fachbe-
reich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Ferdinand-
Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten. 
 
Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die nach § 214 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtlichen 
Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 des Bau-
gesetzbuches beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des 
Baugesetzbuches beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Stadt Detmold geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist darzulegen. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschädigung 
von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 

 
 
 
 
 
 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Detmold vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, 18.11.2016 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
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XXX Aufstellung und Offenlegung des Entwurfes 

der Flächennutzungsplanänderung 
 
Nr. 16 „Richthofenstraße/Charles-Lindbergh-Ring“ 
Ortsteil:   Detmold Nord 
Änderungsgebiet: Nordwestlich und südöstlich 

der Richthofenstraße 
 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) i. V. m. § 3 (2) Baugesetzbuch 
(BauGB) bekannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadt-
entwicklung der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 
09.11.2016 gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen die Aufstellung und den Entwurf 
der o. g. Flächennutzungsplanänderung mit folgendem 
Wortlaut beschlossen hat (Aufstellungs- und Entwurfsbe-
schluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt  
 

I. gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung und zugleich 
gem. § 3 (2) BauGB den Entwurf der Flächennutzungs-
planänderung 

 
Nr. 16 „Richthofenstraße/Charles-Lindbergh-Ring“ 
Ortsteil:   Detmold Nord 
Änderungsgebiet: Nordwestlich und südöstlich 

der Richthofenstraße 
 
und diesen offen zu legen. 
 
Gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird hiermit bekannt 
gemacht, dass der Entwurf der o. g. Flächennutzungs-
planänderung mit Begründung und den wesentlichen, be-
reits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in 
der Zeit vom 
 

05.12.2016 bis einschließlich 06.01.2017 
 
beim Fachbereich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, 
Ferdinand-Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, 
1. Etage, montags bis donnerstags von 07:00 Uhr bis 17:30 
Uhr und freitags von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr öffentlich 
ausliegt.  
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508 Aufstellung und Offenlegung des Entwurfes 

der Flächennutzungsplanänderung 
 
Nr. 16 „Richthofenstraße/Charles-Lindbergh-Ring“ 
Ortsteil:  Detmold Nord 
Änderungsgebiet:  Nordwestlich und südöstlich  

der Richthofenstraße 
 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) i. V. m. § 3 (2) Baugesetzbuch 
(BauGB) bekannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadt-
entwicklung der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 
09.11.2016 gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen die Aufstellung und den Entwurf 
der o. g. Flächennutzungsplanänderung mit folgendem 
Wortlaut beschlossen hat (Aufstellungs- und Entwurfsbe-
schluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt  
 

I. gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung und zugleich 
gem. § 3 (2) BauGB den Entwurf der Flächennutzungs-
planänderung 

 
Nr. 16 „Richthofenstraße/Charles-Lindbergh-Ring“ 
Ortsteil:   Detmold Nord 
Änderungsgebiet: Nordwestlich und südöstlich 

der Richthofenstraße 
 
und diesen offen zu legen. 
 
Gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird hiermit bekannt 
gemacht, dass der Entwurf der o. g. Flächennutzungs-
planänderung mit Begründung und den wesentlichen, be-
reits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in 
der Zeit vom 
 

05.12.2016 bis einschließlich 06.01.2017 
 
beim Fachbereich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, 
Ferdinand-Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, 
1. Etage, montags bis donnerstags von 07:00 Uhr bis 17:30 
Uhr und freitags von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr öffentlich 
ausliegt.  
 
Neben dem Entwurf des Plans einschließlich des Umwelt-
berichts sind folgende Dokumente verfügbar, die umwelt-
bezogene Informationen enthalten:  
 

Art der  
vorhandenen  
Information  

Urheber  
 

Thematischer  
Bezug  

Stellungnahmen 
von Behörden 
und sonstigen 
Trägern  
öffentlicher Be-
lange 

Denkmalamt 
 
Naturschutzbe-
hörde 
Geologischer 
Dienst 
 
 
Bezirksregie-
rung Arnsberg 

Vorhandene 
Baudenkmale 
Artenschutz 
Ein-
griff/Ausgleich 
Boden-
schutz/Nieder-
schlagswasser-
versickerung 
Kampfmittel 

Fachgutachten Dr. Kerth und 
Lampe/Dr.-Ing. 
Meihorst und 
Partner  

Dokumentation 
von Abbruchar-
beiten des 
ehem. Exerzier-
platzes 

 
 

 
Stellungnahmen 
und Eingaben 
aus der Öffent-
lichkeit 

Stellungnahmen 
und Eingaben 
von  
Bürger / Bürge-
rinnen 

Immisionsschutz 
 

Lage und Umfang des Änderungsgebietes sind aus dem in 
dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug er-
sichtlich. Für die genaue Abgrenzung ist die in der Planun-
terlage vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 
Stellungnahmen zu dem offenliegenden Entwurf können 
innerhalb der Offenlegungsfrist schriftlich an die Stadt 
Detmold, Der Bürgermeister, Fachbereich 6, Stadtentwick-
lung, Postfach, 32754 Detmold gerichtet oder zur Nieder-
schrift im Fachbereich 6, Stadtentwicklung, Ferdinand-
Brune-Haus, Zimmer 121, Hintergebäude, Rosental 21, 
vorgebracht werden. Darüber hinaus besteht auch die 
Möglichkeit, Stellungnahmen in elektronischer Form über 
die Internetseite der Stadt Detmold www.bauleitplanung-
detmold.de, Link „Aktuelle Beteiligung“ abzugeben. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksich-
tigt bleiben. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 09.11.2016 über die Aufstellung und-
den Entwurf der Flächennutzungsplanänderung 
 
Nr. 16 „Richthofenstraße/Charles-Lindbergh-Ring“ 
Ortsteil:   Detmold Nord 
Änderungsgebiet: Nordwestlich und südöstlich 

der Richthofenstraße 
 
und diesen offen zu legen wird hiermit gemäß § 3 (2) Bau-
gesetzbuch (BauGB) öffentlich bekannt gemacht. 
 
Detmold, 10.11.2016 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
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509 Offenlegung des Entwurfs des Bebauungs-

planes  
 
01-70 „Charles-Lindbergh-Ring“, (Neu) 
Ortsteil:  Detmold Nord, 
Plangebiet: Zwischen dem Charles-Lindbergh-

Ring, nordwestlich und nordöstlich 
des Hangar 21, südöstlich und nord-
westlich der Richthofenstraße 

 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) i. V. m. § 3 (2) Baugesetzbuch 
(BauGB) bekannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadt-
entwicklung der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 
09.11.2016 gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen die Änderungen des Plangebie-
tes und den Entwurf des o. g. Bebauungsplanes mit fol-
gendem Wortlaut beschlossen hat (Entwurfsbeschluss und 
Plangebietsänderung): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt  
 

I. die Änderung des mit Aufstellungsbeschluss vom 
11.09.2013 festgelegten Plangebiets für den 

 
Bebauungsplan  01-70 „Charles-Lindbergh-Ring“, 
(Neu) 
Ortsteil:  Detmold Nord, 
Plangebiet: Zwischen dem Charles-Lindbergh-

Ring, nordwestlich und nordöstlich 
des Hangar 21, südöstlich und nord-
westlich der Richthofenstraße 

 
II. gem. § 3 (2) BauGB den Entwurf des o. g. Bebauungs-

planes und diesen offen zu legen. 
 
Gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird hiermit bekannt 
gemacht, dass der Entwurf des o. g. Bebauungsplanes mit 
Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom 
 

05.12.2016 bis einschließlich 06.01.2017 
 
beim Fachbereich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, 
Ferdinand-Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, 
1. Etage, montags bis donnerstags von 07:00 Uhr bis 17:30 
Uhr und freitags von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr öffentlich 
ausliegt.  
 
Neben dem Entwurf des Plans einschließlich des Umwelt-
berichts sind folgende Dokumente verfügbar, die umwelt-
bezogene Informationen enthalten:  
 

Art der  
vorhandenen  
Information  

Urheber  
 

Thematischer  
Bezug  

Stellungnahmen 
von Behörden 
und sonstigen 
Trägern  
öffentlicher Be-
lange 

Denkmalamt 
 
Naturschutzbe-
hörde 
Geologischer 
Dienst 
 
 
Bezirksregie-
rung Arnsberg 

Vorhandene 
Baudenkmale 
Artenschutz 
Ein-
griff/Ausgleich 
Bodenschutz/ 
Niederschlags-
wasserversicke-
rung 
 
Kampfmittel 

 
 

 
Fachgutachten Dr. Kerth und 

Lampe  
Dokumentation 
von Abbruchar-
beiten auf dem 
ehem. Exerzier-
platz 

Stellungnahmen 
und Eingaben 
aus der Öffent-
lichkeit 

Stellungnahmen 
und Eingaben 
von  
Bürger / Bürge-
rinnen 

Immisionsschutz 
 

 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Planunterlage 
vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 
Stellungnahmen zu dem offenliegenden Entwurf können 
innerhalb der Offenlegungsfrist schriftlich an die Stadt 
Detmold, Der Bürgermeister, Fachbereich 6, Stadtentwick-
lung, Postfach, 32754 Detmold gerichtet oder zur Nieder-
schrift im Fachbereich 6, Stadtentwicklung, Ferdinand-
Brune-Haus, Zimmer 121, Hintergebäude, Rosental 21, 
vorgebracht werden. Darüber hinaus besteht auch die 
Möglichkeit, Stellungnahmen in elektronischer Form über 
die Internetseite der Stadt Detmold www.bauleitplanung-
detmold.de, Link „Aktuelle Beteiligung“ abzugeben. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Normenkontrollan-
trag nach § 47 Abs. 2 a der Verwaltungsgerichtsord-
nung unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende Person 
nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen die-
ser öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Dieser Hinweis gilt nicht, soweit durch den Bebauungsplan 
die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die in den 
Anwendungsbereich des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung fallen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 09.11.2016 über die Plangebietsände-
rung und den Entwurf des  
 
Bebauungsplanes 01-70 „Charles-Lindbergh-Ring“, 
(Neu) 
Ortsteil:  Detmold Nord, 
Plangebiet: Zwischen dem Charles-Lindbergh-

Ring, nordwestlich und nordöstlich 
des Hangar 21, südöstlich und nord-
westlich der Richthofenstraße 

 
und diesen offen zu legen wird hiermit gemäß § 3 (2) Bau-
gesetzbuch (BauGB) öffentlich bekannt gemacht. 
 
Detmold, 10.11.2016 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
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510 Bekanntmachung 
 
Für 
 
Herrn Eyip Bek, geb. 22.12.1984 in Bad Oeynhausen, 
deutscher Staatsangehöriger, 
zuletzt wohnhaft in 32756 Detmold, Nachtigallenweg 33, 
 
ist am 15.11.2016 unter dem Az.: 766 020 02212 7 ein Be-
scheid des Bürgermeisters der Stadt Detmold, Fachbereich 
2 –Wohngeldstelle-, ergangen. Der Bescheid konnte nicht 
zugestellt werden, da der jetzige Aufenthaltsort des Emp-
fängers unbekannt ist. 
 
Gemäß § 1 Landeszustellungsgesetz (LZG NW) i. V. m. § 
10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) wird die-
ser Bescheid daher öffentlich zugestellt. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt wrden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können. 
 
Der Betroffene kann den Bescheid beim  
 

Bürgermeister der Stadt Detmold 
Fachbereich 2 –Wohngeldstelle- 

Grabenstr. 1, 32756 Detmold, 
 
während der allgemeinen Dieststunden einsehen und in 
Empfang nehmen. 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung zwei Wochen 
vergangen sind (§10 Abs. 2 S. 6 VwZG). 
 
Im Auftrag 
 
 
Gez. 
Postmus 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
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Gemeinde Extertal 
 
511 Härtebereiche des von der Gemeinde Extertal 

abgegebenen Trinkwassers 
 
Aufgrund des § 9 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Wasch- und 
Reinigungsmittelgesetz - WRMG) vom 17. Juli 2013 in der 
zz. gültigen Fassung i. V. mit § 13 Abs. 1 der Hauptsatzung 
der Gemeinde Extertal in der zz. gültigen Fassung wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht: 
 
Die Härtebereiche des von der Gemeinde Extertal abgege-
benen Trinkwassers haben am 06.09.2016 in nachstehen-
den Versorgungsbezirken betragen: 
 
Ortsteil(e) Deutscher 

Härtegrad 
(dH) 

Millimol Härtebereich 

Almena 15,8° 2,81714 hart 

Göstrup 16,2° 2,88846 hart 

Bösingfeld/ 
Asmissen/ 

Nalhof/ 
Meierberg 

13,0°-21,3° 
2,31790-
3,79779 

mittel bis hart 

Bremke 13,4° 2,38922 mittel 

Rott 12,5° 2,22875 mittel 

Silixen/ 
Laßbruch/ 

Küken-
bruch 

12,0° 2,13960 mittel 

 
Härtebereich weich 
weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter 
 
Härtebereich mittel 
1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter 
 
Härtebereich hart 
mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter 
 
Gemeinde Extertal 
Fachgebiet I.3 - Wirtschaftsbetriebe 
Az.: I.3 - 815.75/Ng/Km 
Extertal, 21.11.2016 
 
gez. 
 
 
(André Nolting) 
Fachgebietsleiter 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
512 Pflichtprüfung der Stadtwerke Horn-Bad Mein-

berg für das Geschäftsjahr 2016 
 
Der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg hat am 29. Septem-
ber 2016 den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 
31.12.2015 festgestellt und über den Jahresüberschuss 
bzw. -fehlbetrag wie folgt beschlossen: 
 
„Der Jahresüberschuss 2015 für den Betriebszweig Was-
serversorgung in Höhe von 41.497,47 € wird mit dem Ver-
lustvortrag in Höhe von 3.266,80 € verrechnet und in Höhe 
von 38.230,67 € auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
Der Jahresüberschuss 2015 für den Betriebszweig Abwas-
serbeseitigung in Höhe von 931.725,20 € € wird in Höhe 
von 494.718,67 € unter Berücksichtigung der Vorabaus-
schüttung in Höhe von 180.311,67 € an den städtischen 
Haushalt abgeführt und der Rest in Höhe von 437.006,53 € 
wird mit dem bestehenden Gewinnvortrag in Höhe von 
70.542,40 € in die allgemeine Rücklage eingestellt. 
 
Der Jahresüberschuss 2015 für den Betriebszweig Photo-
voltaik in Höhe von 1.937,25 € wird mit dem Verlustvortrag 
in Höhe von 10.566,53 € verrechnet und auf neue Rech-
nung vorgetragen.“ 
 
Jahresabschluss und Lagebericht werden hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Sie werden bis zur Feststellung des Jah-
resabschlusses 2016 bei den Stadtwerken Horn-Bad Mein-
berg, Burgstraße 11, Zimmer 5, 32805 Horn-Bad Meinberg, 
während der allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnah-
me verfügbar gehalten. 
 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen über die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichtes lautet wie folgt: 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Stadtwerke Horn-Bad Mein-
berg. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2015 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Curacon GmbH, Münster, bedient. Diese hat mit Da-
tum vom 06.05.2016 den nachfolgend dargestellten unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„An den Eigenbetrieb Stadtwerke Horn-Bad Meinberg, 
Horn-Bad Meinberg: Wir haben den Jahresabschluss - be-
stehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den 
Lagebericht des Eigenbetriebs Stadtwerke Horn-Bad Mein-
berg, Horn-Bad Meinberg, für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften liegen in 
der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht abzugeben.  
 
 
 
 
 

 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend § 
317 HGB bzw. nach § 106 GO NRW unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger  
 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jah-
resabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wer-
den die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbe-
triebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-
sichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahres-
abschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter so-
wie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den 
ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Ei-
genbetriebs Stadtwerke Horn-Bad Meinberg, Horn-Bad 
Meinberg. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Curacon GmbH ausgewertet und eine 
Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt 
dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
Herne, den 28.10.2016 
GPA NRW 
Im Auftrag 
Gez. Matthias Middel 
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Aufgrund des § 26 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 
(GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) i.V.m. § 3 (5) der Ver-
ordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprü-
fung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen vom 09. März 1981 (GV. NRW. S. 147) wird hiermit 
die Feststellung des Jahresabschlusses, die Behandlung 
des Jahresüberschusses bzw. Fehlbetrages sowie der ab-
schließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
ortsüblich öffentlich bekannt gemacht. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 08.11.2016 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
Stadtwerke 
Im Auftrag 
 
 
gez. Wolfgang Jüdith 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
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Gemeinde Kalletal 
 
513 Satzung über den Ersatz von Verdienstausfall 

für die beruflich selbständigen ehrenamtlichen 
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Kalle-
tal vom 18. November 2016 

 
Auf Grund der §§ 7 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstaben f 
und i der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV. NW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) und 
der §§ 3 Absatz 1 und 21 Absatz 3 des Gesetzes über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und Katastrophenschutz 
(BHKG) vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886) hat 
der Rat der Gemeinde Kalletal in seiner Sitzung am 17. 
November 2016 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Umfang des Verdienstausfalls 

 
(1) Die beruflich selbständigen ehrenamtlichen Angehöri-

gen der Freiwilligen Feuerwehr Kalletal haben An-
spruch (§ 21 Abs. 3 BHKG) auf Ersatz ihres Verdienst-
ausfalles, der ihnen durch die Teilnahme an Einsätzen, 
Übungen und Aus- und Fortbildungen und die Teilnah-
me an sonstigen Veranstaltungen auf Anforderung der 
Gemeinde Kalletal entstehen, soweit der Einsatz wäh-
rend der regelmäßigen Arbeitszeit erfolgt.  
 

(2) Die regelmäßige Arbeitszeit ist individuell zu ermitteln. 
Entgangener Verdienst aus Nebentätigkeiten und Ver-
dienst, der außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit hät-
te erzielt werden können, bleiben außer Betracht. 

 
§ 2 

Höhe der Entschädigung 
 
(1) Als Entschädigung wird ein Regelstundensatz von 

30,00 € gewährt, es sei denn, dass ersichtlich keine fi-
nanziellen Nachteile entstanden sind. 

 
(2) Anstelle des Regelstundensatzes ist auf Antrag eine 

Verdienstausfallpauschale je Stunde zu zahlen, die im 
Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten 
Einkommens nach billigem Ermessen festgesetzt wird. 
Grundlage der Berechnung bildet der Bruttoverdienst. 

 
(3) Der Höchstbetrag der Verdienstausfallpauschale wird 

auf 50,00 € je Stunde festgesetzt. 
 

§ 3 
Antragsverfahren 

 
Der Antrag auf Verdienstausfall ist schriftlich beim Bürger-
meister der Gemeinde Kalletal, Rintelner Straße 3, 32689 
Kalletal, einzureichen.  
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
Kreisblatt – Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte 
und Gemeinden - in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
über den Ersatz von Verdienstausfall für die beruflich selb-
ständigen ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen 
Feuerwehr Kalletal vom 15. Dezember 1999, zuletzt  

 
geändert durch die 1. Artikelsatzung zur Anpassung orts-
rechtlicher Vorschriften an den Euro (Euro-
Anpassungssatzung) vom 28. November 2001 außer Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Satzung der Gemeinde Kalletal über den Ersatz von 
Verdienstausfall für die beruflich selbständigen ehrenamtli-
chen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Kalletal vom 
18. November 2016 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW vom 02. Sep-
tember 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), beim Zu-
standekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde Kalletal vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende Satzung wird zusätzlich zur Veröffentli-
chung im Kreisblatt – Amtsblatt des Kreises Lippe und sei-
ner Städte und Gemeinden -  auf der Internetseite der Ge-
meinde Kalletal unter www.kalletal.de (Rubrik: Bekanntma-
chungen) zugänglich gemacht. 
 
Kalletal, den 18. November 2016 
 
 
Mario Hecker 
Bürgermeister  

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
 
 
 
514 Satzung über die Erhebung von Kostenersatz 

und Entgelten in der Gemeinde Kalletal bei 
Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr vom 18. 
November 2016 

 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben 
f und i der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) in der Fassung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Feb-
ruar 2015 (GV. NRW. S. 208) und der §§ 21 Abs. 1 und 3 
sowie 52 Abs. 2, 3, 4 und 5 des Gesetzes über den Brand-
schutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 
(BHKG) vom 17. Dezember 2015 (GV. NW. S. 886) hat der 
Rat der Gemeinde Kalletal in seiner Sitzung vom 17. No-
vember 2016 nachfolgende Satzung beschlossen: 
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§ 1 

Leistungen der Feuerwehr 
 
(1) Die Gemeinde Kalletal unterhält für den Brandschutz 

und die Hilfeleistung eine Freiwillige Feuerwehr nach 
Maßgabe des Gesetzes über den Brandschutz, die Hil-
feleistung und den Katastrophenschutz (BHKG).  

 
(2) Darüber hinaus stellt die Feuerwehr bei Veranstaltun-

gen nach Maßgabe des § 27 BHKG Brandsicherheits-
wachen, soweit der Veranstalter dieser Verpflichtung 
nicht genügt oder nicht genügen kann. 

 
(3) Des Weiteren kann die Freiwillige Feuerwehr auf Antrag 

auch freiwillige Hilfeleistungen erbringen. Ein Rechts-
anspruch zur Durchführung solcher freiwilliger Hilfeleis-
tungen besteht nicht. Über die Durchführung entschei-
det der Leiter der Feuerwehr. 

 
§ 2 

Kostenersatz 
 
(1) Die Einsätze der Feuerwehr nach § 1 Abs. 1 dieser 

Satzung sind unentgeltlich, soweit in Abs. 2 nichts an-
deres bestimmt ist. 

 
(2) Für die nachfolgend aufgeführten Einsätze der Freiwilli-

gen Feuerwehr der Gemeinde Kalletal wird Ersatz der 
entstandenen Kosten verlangt: 

 
1. von der Verursacherin oder dem Verursacher, wenn 

sie oder er die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführt hat, 

 
2. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer eines 

Industrie- oder Gewerbebetriebs für die bei einem 
Brand aufgewandten Sonderlösch- und Sonderein-
satzmittel, 

 
3. von der Betreiberin oder dem Betreiber von Anlagen 

oder Einrichtungen gemäß §§ 29 Abs. 1, 30 Absatz 
1 Satz 1 oder 31 im Rahmen der Gefährdungshaf-
tung nach sonstigen Vorschriften, 

 
4. von der Fahrzeughalterin oder dem Fahrzeughalter, 

wenn die Gefahr oder der Schaden bei dem Betrieb 
von Kraft-, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen 
oder eines Anhängers, der dazu bestimmt ist von 
einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden, entstan-
den ist, sowie von dem Einsatzpflichtigen in sonsti-
gen Fällen der Gefährdungshaftung,  

 
5. von der Transportunternehmerin oder dem Trans-

portunternehmer, der Eigentümerin oder dem Ei-
gentümer, der Besitzerin oder dem Besitzer oder 
sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr 
oder der Schaden bei der Beförderung von Gefahr-
stoffen oder anderen Stoffen und Gegenständen, 
von denen aufgrund ihrer Natur, ihrer Eigenschaften 
oder ihres Zustandes im Zusammenhang mit der 
Beförderung Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung, insbesondere für die Allgemeinheit, 
für wichtige Gemeingüter, für Leben und Gesund-
heit von Menschen sowie für Tiere und Sachen 
ausgehen können oder Wasser gefährdenden Stof-
fen entstanden ist, 

 
 

 
6. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der 

Besitzerin oder dem Besitzer oder sonstigen  
Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der 
Schaden beim sonstigen Umgang mit Gefahrstoffen 
oder Wasser gefährdenden Stoffen gemäß Nr. 5 
entstanden ist, soweit es sich nicht um Brände han-
delt, 

 
7. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der 

Besitzerin oder dem Besitzer oder sonstigen Nut-
zungsberechtigten einer Brandmeldeanlage außer 
in Fällen nach Nr. 8, wenn der Einsatz Folge einer 
nicht bestimmungsgemäßen oder missbräuchlichen 
Auslösung ist, 

 
8. von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen Mitarbei-

terin oder Mitarbeiter eine Brandmeldung ohne eine 
für den Einsatz der Feuerwehr erforderliche Prüfung 
weitergeleitet hat, 

 
9. von derjenigen Person, die vorsätzlich grundlos o-

der in grob fahrlässiger Unkenntnis der Tatsachen 
die Feuerwehr alarmiert. 

 
(3) Zu den Einsatzkosten gehören auch die notwendigen 

Auslagen für die kostenpflichtige Hinzuziehung Dritter. 
Über die Beauftragung entscheidet die Einsatzleitung. 
Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung besteht nicht. 

 
(4) Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr zur Hilfeleis-

tung die Pflicht einer anderen Behörde oder Einrichtung 
zur Schadensverhütung und Schadensbekämpfung, so 
sind die Kosten für den Feuerwehreinsatz vom Rechts-
träger der anderen Behörde oder Einrichtung zu erstat-
ten, sofern ein Kostenersatz nach Absatz 2 nicht mög-
lich ist. 

 
(5) Von dem Ersatz der Kosten oder der Erhebung von 

Entgelten kann abgesehen werden, soweit dies nach 
Lage des Einzelfalles eine unbillige Härte wäre oder 
aufgrund gemeindlichen Interesses gerechtfertigt ist. 

 
§ 3 

Entgelte 
 
(1) Für die Gestellung von Brandsicherheitswachen (§ 1 

Abs. 2) und für freiwillige Leistungen (§ 1 Abs. 3) der 
Freiwilligen Feuerwehr werden Entgelte erhoben. 

 
(2) Die Leistungen nach Absatz 1 können von der Zahlung 

eines angemessenen Vorschusses oder von der Bereit-
stellung einer angemessenen Sicherheit abhängig ge-
macht werden. 

 
§ 4 

Berechnungsgrundlage 
 
(1) Der Kostenersatz und die Entgelte für Personal, Fahr-

zeuge und Geräte werden nach der Dauer der Amts-
handlung und der Zahl der eingesetzten Kräfte, Fahr-
zeuge und Geräte sowie den weiteren Sachkosten be-
messen. Die Bemessung erfolgt nach den in den Ab-
sätzen 2 bis 4 aufgestellten Grundsätzen. Die jeweilige 
Höhe ist dem anliegenden Tarif zu entnehmen, der Be-
standteil dieser Satzung bildet. Ausgenommen davon 
sind Einsätze nach § 2 Nr. 7, 8 und 9 der Satzung. Für  
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diese Einsätze wird abweichend von der Berechnung 
nach Abs. 2 bis Abs. 6 jeweils eine Pauschale nach 
Maßgabe des anliegenden Tarifs berechnet. 

 
(2) Die Personalkosten und die Fahrzeug- und Gerätekos-

ten berechnen sich bei Einsätzen, bei Brandsicher-
heitswachen und bei freiwilligen Leistungen der Feuer-
wehr nach Einsatzzeiteinheiten (EZE). Eine Einsatz-
zeiteinheit umfasst den Zeitraum von 15 Minuten. Für 
jede angefangene Einsatzzeiteinheit wird ein Viertel des 
im Kosten-/Entgelttarif aufgeführten Stundensatzes be-
rechnet.  

 
(3) Die Personalkosten sowie die Fahrzeug- und Geräte-

kosten berechnen sich nach der Einsatzzeit. Sie be-
ginnt mit der Alarmierung und endet mit der Wiederher-
stellung der Einsatzbereitschaft von Material und Per-
sonal. Maßgeblich ist insoweit der Einsatzbericht.  

 
Geht eine Alarmierung durch die Leitstelle nicht voraus, 
so findet Satz 1 mit der Maßgabe entsprechend An-
wendung, dass zur Einsatzzeit die Anfahrzeit zum Ein-
satzort gehört. 
 

(4) Bei Einsätzen, die eine besondere Reinigung der Fahr-
zeuge und Geräte erforderlich machen, wird die Zeit für 
die Reinigung der Einsatzzeit hinzugerechnet. 

 
(5) Die Sachkosten (z. B. Schaummittel, Pulver, Bindemit-

telmittel einschl. deren Entsorgung) werden zusätzlich 
zu den Personal-, Fahrzeug und Gerätekosten nach 
Maßgabe des anliegenden Tarifs, der Bestandteil die-
ser Satzung ist, berechnet. 
 

(6) Für die persönliche Schutzausrüstung und Arbeitsmittel, 
die im Einsatz zerstört, beschädigt oder kontaminiert 
werden, werden - je nach Notwendigkeit – der Zeitwert, 
die Reparaturkosten, die Reinigungskosten und/oder 
die Kosten der ordnungsgemäßen Entsorgung berech-
net.  

 
(7) Für die Beauftragung privater Unternehmen und/oder 

Hilfsorganisationen wird Kostenersatz geltend gemacht. 
Die Höhe des geltend gemachten Kostenersatzes rich-
tet sich nach den tatsächlich angefallenen Kosten. 
 

§ 5 
Kosten- und Entgeltschuldner 

 
(1) Zur Zahlung des Kostenersatzes für Einsätze nach § 2 

Abs. 2 sind die dort genannten Personen verpflichtet. 
Mehrere Kostenersatzpflichtige haften als Gesamt-
schuldner. 

 
(2) Zur Zahlung von Entgelten ist bei Brandsicherheitswa-

chen (§ 1 Abs. 2) und bei freiwilligen Leistungen (§ 1 
Abs. 3) derjenige verpflichtet, der die Leistungen selbst 
oder durch einen Dritten, dessen Handlung ihm zuzu-
rechnen ist, veranlasst hat sowie derjenige, zu dessen 
Gunsten sie vorgenommen wurde. Mehrere Entgelt-
pflichtige haften als Gesamtschuldner.  

 
§ 6 

Entstehung und Fälligkeit 
 
Die Kostenersatzansprüche nach § 2 und der Entgeltan-
spruch nach § 3 entstehen mit Beendigung der jeweiligen 
Leistungen. Sie werden mit der Bekanntgabe des  

 
Kostenersatz- oder Entgeltbescheides fällig, wenn im Be-
scheid nicht ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist. 
 

§ 7 
Befreiung von der Kosten- und Entgelterstattung 

 
Von dem Ersatz der Kosten oder der Erhebung von Entgel-
ten kann abgesehen werden, soweit dies nach Lage des 
Einzelfalles eine unbillige Härte wäre oder aufgrund ge-
meindlichen  
 

§ 8 
Haftung 

 
(1) Bei freiwilligen Leistungen ist die Haftung der Gemein-

de Kalletal auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit be-
schränkt. Bei Schäden Dritter hat der Gebührenpflichti-
ge die Gemeinde Kalletal von Ersatzansprüchen freizu-
stellen, es sei denn, dass der Feuerwehr Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 
(2) Für Gegenstände der Freiwilligen Feuerwehr, die bei 

freiwilligen Leistungen der Feuerwehr ohne ihr Ver-
schulden beschädigt oder vernichtet werden, hat die 
oder der Entgeltpflichtige Schadenersatz zu leisten. 

 
§ 9 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung und der als Anlage beigefügte Kostentarif 
treten nach dem Tage ihrer Bekanntmachung im Kreisblatt 
– Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und Ge-
meinden – in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Kostenerstattung und die Erhebung von Gebühren für die 
Gestellung von Brandsicherheitswachen sowie für freiwilli-
ge Leistungen der Feuerwehr vom 15. Dezember 1999 i. d. 
F. der 3. Änderung vom 18. April 2011 außer Kraft. 
 

Tarif 
gemäß der §§ 4 bis 6 der Satzung über die Erhebung 

von Kosten und Entgelten 
in der Gemeinde Kalletal bei Einsätzen der Freiwilligen 

Feuerwehr vom xx.xx.2016 
 

I. Persönliche Leistung  
 

Einsatz je Feuerwehrmann und Stunde 23,00 €  
 

II. Sächliche Leistungen  
 

1. Benutzung aller Fahrzeuge einschl. feuerwehrtech-
nischer Beladung 
ohne Fahrer je Fahrzeug und Stunde  

 
a) ELW / MTW     30,70 € 
b) TLF 4000, Rüstwagen RW 112,60 € 
c) Drehleiterfahrzeug  153,50 € 
d) alle übrigen Feuerwehrfahrzeuge   71,60 €  

 
2. Sauerstoff, Pressluft, Schaummittel, Löschpulver, 

Filtereinsätze, Ölaufsaugemittel, Kunststoffplanen, 
Säcke und sonstige Verbrauchsmaterialien werden-
zu Tagespreisen gesondert berechnet 

 
3. Für Einsätze nach § 2 Abs. 7, 8 und 9  

     358,00 € 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Ent-
gelten in der Gemeinde Kalletal bei Einsätzen der Freiwilli-
gen Feuerwehr vom 18. November 2016 (einschließlich 
Kostentarif) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW vom 02. Sep-
tember 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), beim Zu-
standekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde Kalletal vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende Satzung wird zusätzlich zur Veröffentli-
chung im Kreisblatt – Amtsblatt des Kreises Lippe und sei-
ner Städte und Gemeinden -  auf der Internetseite der Ge-
meinde Kalletal unter www.kalletal.de (Rubrik: Bekanntma-
chungen) zugänglich gemacht. 
 
Kalletal, den 18. November 2016 
 
 
Mario Hecker 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
 
 
 
515 Satzung über die Erhebung von Gebühren für 

die Durchführung der Brandverhütungsschau 
und sonstige brandschutztechnische Leistun-
gen in der Gemeinde Kalletal vom 18. Novem-
ber 2016 

 
Der Rat der Gemeinde Kalletal hat aufgrund der §§ 7 Abs. 
1 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f und i der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NW) in 
der Fassung vom 14.Juli .1994 (GV NW S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 
(GV. NRW. S. 496), der §§ 26 und 52 Absatz 5 Satz 1 des 
Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den 
Katastrophenschutz (BHKG) vom 17. Dezember 2015 (GV. 
NRW. S. 886) und der §§ 1, 2 4 und 6 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein – Westfalen vom 
21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 08. September 2015 (GV. NRW. S. 666), in 
seiner Sitzung am 17. November 2016 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

 
§ 1 

Zweck der Brandverhütungsschau 
 
(1) Die Brandverhütungsschau wird durchgeführt, um prä-

ventiv zu prüfen, ob Gebäude und Einrichtungen, die in 
erhöhtem Maß brand- oder explosionsgefährdet sind 
oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer 
Explosion eine große Anzahl von Personen oder erheb-
lich Sachwerte gefährdet sind, den Erfordernissen des 
abwehrenden Brandschutzes entsprechen. 

 
(2) Die Prüfung der Erfordernisse des abwehrenden 

Brandschutzes dient der Feststellung brand- 
schutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie 
der Anordnung von Maßnahmen, die 
der Entstehung eines Brandes oder der Ausbreitung 
von Feuer und Rauch vorbeugen und bei 
einem Brand oder Unglücksfall die Rettung von Men-
schen und Tieren, den Schutz von Sachwerten sowie 
wirksame Löscharbeiten ermöglichen. 

 
§ 2 

Gebührenpflichtige Amtshandlungen 
 

(1) Gebührenpflichtig sind die Leistungen 
 

a) zur Durchführung der Brandverhütungsschau im 
Sinne von § 1 einschl. Nachbereitung. Dies gilt auch 
in den Fällen, in denen die für die Brandverhütungs-
schau zuständige Dienststelle an Prüfungen der 
Bauaufsichtsbehörde beteiligt ist und dabei zugleich 
eine Brandschau vornimmt, 

 
b) infolge erforderlicher Nachbesichtigungen (Nach-

schau), 
 
c) zur Durchführung einer brandschutztechnischen 

Begehung und deren Vor- und Nachbereitung eines 
Objektes, das nicht der Brandverhütungsschau-
pflicht unterliegt bzw. nicht in der Anlage 2 enthalten 
ist, aber von der Betreiberin / Eigentümerin oder 
vom Betreiber / Eigentümer des Objektes mündlich 
oder schriftlich beantragt worden ist, 

 
d) auf dem Gebiete des vorbeugenden und abwehren-

den Brandschutzes außerhalb des Baugenehmi-
gungsverfahrens, die mündlich oder schriftlich bean-
tragt worden und mit der Anfertigung einer gut-
achterlichen Stellungnahme zu einem definierten 
Objekt verbunden sind. 

 
(2) Unberührt bleibt das Recht anderer Behörden, insbe-

sondere der Bauaufsichtsbehörde, zur Erhebung von 
Gebühren aufgrund besonderer Vorschriften, wenn sie 
in eigener Zuständigkeit an der Durchführung der 
Brandverhütungsschau teilgenommen haben oder nach 
Durchführung der Brandverhütungsschau tätig gewor-
den sind. 

 
§ 3 

Gebührenmaßstab 
 
(1) Die Gebühren werden nach der Dauer der einzelnen 

Amtshandlung bemessen. Zur Gebühr gehören auch 
die Kosten für in Anspruch genommene Fremdleistun-
gen. 
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(2) Die Bemessung der Gebühren erfolgt im Einzelnen 

nach den in der Anlage 1 Nr. 1 und 2 aufgeführten 
Bestimmungen und Sätzen und unter Berücksichtigung 
der in Anlage 2 aufgeführten 
Objekte. Die Anlagen sind Bestandteile der Satzung. 

 
§ 4 

Auslagenersatz / Sachkosten 
 
Besondere bare Auslagen oder Sachkosten, die im Zu-
sammenhang mit der Amtshandlung entstehen, sind zu er-
setzen, auch wenn eine Befreiung von der Gebühr für die 
Amtshandlung besteht. 
 

§ 5 
Zeitliche Folge der Brandverhütungsschau 

 
(1) Die zeitliche Folge der Brandverhütungsschau richtet 

sich bei Objekten, die Gegenstand von Sonderbau - 
Verordnungen oder baurechtlichen Anordnungen sind, 
nach den entsprechenden baurechtlichen Vorschriften. 
Im Übrigen ist die Brandverhütungsschau je nach Ge-
fährdungsgrad der in der Anlage 2 aufgeführten Objekte 
in Zeitabständen von längstens sechs Jahren durchzu-
führen. 

 
(2) Fehlen Vorschriften zu den Zeitabständen der Brand-

verhütungsschau, werden diese von der Gemeinde Kal-
letal unter Berücksichtigung des Gefährdungsgrades 
von Objekten nach pflichtgemäßem Ermessen festge-
legt. 

 
§ 6 

Gebührenschuldnerin oder Gebührenschuldner 
 
(1) Gebührenschuldnerin oder Gebührenschuldner ist die 

Eigentümerin, Besitzerin oder der Eigentümer, Besitzer 
oder sonstige Nutzungsberechtigte des der Brandver-
hütungsschau unterworfenen Objekts sowie diejenige 
oder derjenige, die oder der eine Leistung gemäß § 2 
Absatz 1 Buchstabe c oder d beantragt. Mehrere Per-
sonen im Sinne des Satzes 1 haften als Gesamtschuld-
ner. 

 
(2) Gebührenfreiheit besteht unter den Voraussetzungen 

des § 5 Absatz 6 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden 
Fassung. 

 
§ 7 

Entstehung, Festsetzung, Fälligkeit, Stundung 
 
(1) Die Gebühr entsteht mit Abschluss der Amtshandlung. 

Die Gebühr wird durch Bescheid festgesetzt. Sie ist mit 
Zugang des Bescheides fällig und innerhalb von einem 
Monat zu entrichten. 
 

(2) Die Entrichtung der Gebühr kann ganz oder teilweise 
gestundet werden, wenn die Entrichtung innerhalb des 
angegebenen Zahlungszeitraumes eine erhebliche Här-
te für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch 
durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Die 
Stundung ist in der Regel nur auf Antrag und bei einer 
Gebühr von über 500,00 € gegen Sicherheitsleistung zu 
gewähren. 

 
 
 

 
(3) Von der Erhebung der Gebühr kann abgesehen wer-

den, soweit dies nach Lage des Einzelfalles eine unbil-
lige Härte wäre oder aufgrund gemeindlichen Interes-
ses gerechtfertigt ist. 

 
§ 8 

Rechtsbehelfe 
 
(1) Gegen die Heranziehung zur Zahlung der Gebühr ste-

hen der Gebührenschuldnerin oder dem Gebühren-
schuldner die Rechtsbehelfe der Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 2490) in Verbindung mit 
dem Gesetz über die Justiz im Land Nordrhein – West-
falen (JustG NRW vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S. 
30), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
08. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812), zu.  

 
(2) Durch Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Ver-

pflichtung zur Entrichtung der Gebühr nicht aufgeho-
ben. 

 
§ 9 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
Kreisblatt – Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte 
und Gemeinden in Kraft. Gleichzeitig tritt die „Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der 
Brandschau in der Gemeinde Kalletal“  vom 15. Dezember 
1999, zuletzt geändert durch die 1. Artikelsatzung zur An-
passung ortsrechtlicher Vorschriften an den Euro (Euro-
Anpassungssatzung) vom 28. November 2001 außer Kraft.  
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Durchführung der Brandverhütungsschau und sonstige 
brandschutztechnischen Leistungen in der Gemeinde Kal-
letal vom 18. November 2016 (einschließlich der Anlagen 1 
und 2) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW vom 02. Sep-
tember 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), beim Zu-
standekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde Kalletal vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 
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Die vorstehende Satzung wird zusätzlich zur Veröffentli-
chung im Kreisblatt – Amtsblatt des Kreises Lippe und sei-
ner Städte und Gemeinden -  auf der Internetseite der  
 
Gemeinde Kalletal unter www.kalletal.de (Rubrik: Be-
kanntmachungen) zugänglich gemacht. 
 
Kalletal, den 18. November 2016 
 
 
Mario Hecker 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
 

Anlage 1 
Gebührensätze 

 
Für die Bemessung der Gebühren nach § 3 der „Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der 
Brandverhütungsschau und sonstige brandschutztechni-
sche Leistungen in der Gemeinde Kalletal vom xxxxxxxxxx 
gelten folgende Sätze: 
 
(1) Durchführung einer Brandverhütungsschau oder 

einer Nachschau am Objekt nach Dauer der Amts-
handlung: 

 
je angefangene halbe Stunde pauschal 29,50 Euro 

 
(2) Vorbereitung und / oder Nachbereitung der Brand-

verhütungsschau entsprechend dem Arbeitsauf-
wand 
 
je angefangene halbe Stunde pauschal 29,50 Euro 

 
(3) Leistungen gemäß § 2 Absatz 1 Buchstabe c der 

Satzung 
 

Die Bemessung der Gebühr erfolgt in entsprechender 
Anwendung der Regelungen zu Ziffer 1 und 2 

 
(4) Leistungen gemäß § 2 Absatz 1 Buchstabe d: 
 

Schriftlich erteilte gutachterliche Stellungnahme: je an-
gefangene halbe Stunde pauschal 29,50 Euro 

 
(5) Sonstige Leistungen, die unter den Nummern 1 bis 

4 nicht erfasst sind (z. B. Feuerwehreinsatzpläne, 
Brandschutzordnungen, Übernahme von Brand-
meldeanlagen etc.) 

 
je angefangene halbe Stunde pauschal 29,50 Euro 

 
(6) Sach-/Materialkosten werden nach Aufwand be-

rechnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 875 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



876 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 877 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Einstufung der Brandschaupflicht durch die örtlich zu-
ständige Brandschutzdienststelle 
 
Ist ein in der Anlage 2 nicht ausdrücklich aufgeführtes Ob-
jekt Gegenstand von Leistungen gemäß Anlage 1 wird es 
einem vergleichbaren Objekt zugeordnet. 
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Gemeinde Schlangen 
 
516 Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen 

Einrichtung Abwasserbeseitigung der Ge-
meinde Schlangen für das Geschäftsjahr 2015 

 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat am 29.09.2016 den 
Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2015 
festgestellt und über die Gewinnverwendung wie folgt be-
schlossen: 
 
1. Jahresabschluss 

1.1 Der Rat der Gemeinde Schlangen stellt den Jah-
resabschluss 2015 der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Abwasserbeseitigung der Gemeinde 
Schlangen fest. 

1.2 Der Jahresgewinn in Höhe von 249.536,62 Euro 
wird dem Gewinnvortrag zugeführt. 

 
2. Entlastung 

2.1 Der Betriebsleitung wird für das Jahr 2015 Entlas-
tung erteilt. 

 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 
01. Dezember 2016 bis einschließlich 15. Dezember 2016 
 
während der Öffnungszeiten in den Geschäftsräumen der 
Gemeindewerke Schlangen GmbH, Im Dorfe 1 a, 33189 
Schlangen zur Einsichtnahme aus. 
 
Öffnungszeiten: 
Montag– Freitag:   08:30 – 12:15 Uhr 
Donnerstag:   14:00 – 18:00 Uhr 
 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW Herne über die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichtes lautet wie folgt: 
 
Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Abwasserbeseitigung der Ge-
meinde Schlangen. Zur Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung zum 31.12.2015 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Dr. Röhricht – Dr. Schillen 
GmbH, Bielefeld bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 15.08.2016 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt. 
 
„BESTÄTIGUNGSVERMERK 
An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Schlangen: 
 
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der eigen-
betriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung der 
Gemeinde Schlangen, Schlangen, für das Geschäftsjahr 
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und La-
gebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vor-
schriften sowie Regelungen in der Betriebssatzung liegen 
in der Verantwortung der Betriebsleitung der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf der  

 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beur-
teilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems sowie die Nachweise für 
die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lage-
bericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beur-
teilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung und stellt die Chancen und Risiken der künftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“ 
Bielefeld, den 15. August 2016 
 
DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
Cebulla   ppa. Loer 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Dr. Röhricht – Dr. Schillen GmbH aus-
gewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durch-
geführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, 07.11.2016 
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GPA NRW 
Im Auftrag 
Matthias Middel 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen für 
das Geschäftsjahr 2015 sowie der abschließende Vermerk 
der Gemeindeprüfungsanstalt NRW vom 07.11.2016 wer-
den hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Schlangen, den 16.11.2016 
 
 
(Göke) 
Betriebsleiter 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
 
 
 
517 Jahresabschluss der Gemeindewerke Schlan-

gen GmbH (GWS) für das Geschäftsjahr 2015 
 
Die Gesellschafterversammlung hat am 06.09.2016 den 
Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2015 
festgestellt und über die Gewinnverwendung wie folgt be-
schlossen: 
 
Die Gesellschafterversammlung beschließt: 
 
1. Jahresabschluss 

 
1.1  Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2015 

der Gemeindewerke Schlangen GmbH wird festge-
stellt. 
 

1.2 Vom Jahresüberschuss 2015 in Höhe von 
150.815,27 Euro werden 65.000,00 Euro an die Ge-
sellschafter Gemeinde Schlangen – Freibad – und 
AWP GmbH am 07.10.2016 ausgeschüttet. 

 
1.3 Vom verbleibenden Betrag von 85.815,27 Euro wird 

der Gewinnanteil des Bereiches Betriebsführung in 
Höhe von 302,92 Euro auf neue Rechnung vorge-
tragen und der Gewinnanteil des Bereiches Was-
serversorgung in Höhe von 85.511,35 Euro der 
Rücklage zugeführt. 

 
2. Entlastung 

 
2.1 Dem Geschäftsführer wird für das Wirtschaftsjahr 

2015 nach Fertigstellung der Rechnungslegung Ent-
lastung erteilt. 
 

2.2. Dem Aufsichtsrat wird für das Wirtschaftsjahr 
2015 Entlastung erteilt. 

 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 
 
01. Dezember bis einschließlich 15. Dezember 2016 
 
während der Öffnungszeiten in den Geschäftsräumen der 
Gemeindewerke Schlangen GmbH, Im Dorfe 1 a, 33189 
Schlangen zur Einsichtnahme aus. 
 
Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag:   08:30 – 12:15 Uhr 

 
Donnerstag:   14:00 – 18:00 Uhr 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Dr. Röhricht – Dr. Schil-
len“, Bielefeld hat den geprüften Jahresabschluss mit fol-
gendem Bestätigungsvermerk versehen. 
 
Bestätigungsvermerk 
 
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Ge-
meindewerke Schlangen GmbH, Schlangen, für das Ge-
schäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften (und den ergänzenden Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrags) liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist 
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung 
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzu-
geben.  
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesell-
schaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksam-
keit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter so-
wie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken 
der künftigen Entwicklung zutreffend dar. 
Bielefeld, den 15. August 2016 
 
DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
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Kampen   ppa. Loer 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Jahresabschluss der Gemeindewerke Schlangen 
GmbH für das Geschäftsjahr 2015 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Schlangen, den 16.11.2016 
 
 
Göke 
Geschäftsführer 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
 
 
 
518 Jahresabschluss des Freibades der Gemeinde 

Schlangen für das Geschäftsjahr 2015 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat am 29.09.2016 den 
Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2015 
festgestellt und über die Gewinnverwendung wie folgt be-
schlossen: 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen fasst folgende Be-
schlüsse: 
 
1. Jahresabschluss 

1.1 Der Rat der Gemeinde Schlangen stellt den Jahres-
abschluss 2015 des Eigenbetriebes Freibad der 
Gemeinde Schlangen fest. 

1.2 Der Jahresgewinn in Höhe von 995,43 Euro wird mit 
dem Verlustvortrag aus 2012 verrechnet. 

 
2. Entlastung 

2.1 Der Betriebsleitung wird für das Jahr 2015 Entlas-
tung erteilt. 

 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 
 
01. Dezember bis einschließlich 15. Dezember 2016 
 
während der Öffnungszeiten in den Geschäftsräumen der 
Gemeindewerke Schlangen GmbH, Im Dorfe 1 a, 33189 
Schlangen zur Einsichtnahme aus. 
 
Öffnungszeiten: 
Montag– Freitag:   08:30 – 12:15 Uhr 
Donnerstag:   14:00 – 18:00 Uhr 
 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW Herne über die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichtes lautet wie folgt: 
 
„Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Freibad der Gemeinde 
Schlangen. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31.12.2015 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Dr.  Röhricht – Dr. Schillen GmbH, Bielefeld 
bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 15.08.2016 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt. 

 
„BESTÄTIGUNGSVERMERK 
An den Eigenbetrieb Freibad der Gemeinde Schlangen: 
 
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigen-
betriebs Freibad der Gemeinde Schlangen, Schlangen, für 
das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015 
geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrecht-
lichen Vorschriften sowie Regelungen in der Betriebssat-
zung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des 
Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 
und über den Lagebericht abzugeben. 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung 
des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie die Nachweise für die An-
gaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 
Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beur-
teilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht  der Jahresabschluss 
den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risi-
ken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. 
Bielefeld, den 15. August 2016  
 
DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
Cebulla   ppa. Loer 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Dr. Röhricht – Dr. Schillen GmbH  
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ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 07.11.2016 
 
GPA NRW 
Im Auftrag 
Matthias Middel 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Freibad der Ge-
meinde Schlangen für das Geschäftsjahr 2015 sowie der 
„Abschließende Vermerk“ der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW Herne vom 07.11.2016 werden hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Schlangen, den 16.11.2016 
 
 
(Göke) 
Betriebsleiter 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
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Sparkasse Paderborn-Detmold 
 
519 Sitzung der Verbandsversammlung des Spar-

kassenzweckverbandes der Kreise Lippe und 
Paderborn und der Städte Barntrup, Detmold, 
Horn-Bad Meinberg, Lage, Marsberg und Pa-
derborn 

 
Die Sitzung der Verbandsversammlung des Sparkassen-
zweckverbandes der Kreise Lippe und Paderborn und der 
Städte Barntrup, Detmold, Horn-Bad Meinberg, Lage, 
Marsberg und Paderborn findet statt am 
 

Mittwoch, 7. Dezember 2016, 17:30 Uhr  
im Welcome Hotel Paderborn, 

Fürstenweg 13, 33102 Paderborn, 
 

Tagesordnung 
 

1. Eröffnung der Verbandsversammlung und Bekannt-
gabe von Mitteilungen 

 
2. Kenntnisnahme des Protokolls der Sitzung der Ver-

bandsversammlung vom 18. Mai 2016 
 
3. Wahl eines Verbandsvorstehers gem. § 9 Abs. 1 der 

Satzung des Sparkassenzweckverbandes für den Rest 
der ersten Hälfte der laufenden Wahlperiode 

 
4. Wahl eines zweiten Stellvertreters des Verbandsvorste-

hers gem. § 9 Abs. 1 der Satzung des Sparkassen-
zweckverbandes für die zweite Hälfte der laufenden 
Wahlperiode 

 
5. Nachwahl zum Verwaltungsrat der Sparkasse Pader-

born-Detmold gem. § 7 der Satzung des Sparkassen-
zweckverbandes i. V. mit §§ 8, 10-13 SpkG NW 

 
6. Genehmigung der Wiederbestellung von Herrn Spar-

kassendirektor Arnd Paas zum Mitglied des Vorstandes 
durch den Verwaltungsrat gem. § 8 (2) e) SpkG NW 

 
7. Berichterstattung zur Geschäftsentwicklung der Spar-

kasse Paderborn-Detmold im Geschäftsjahr 2016 sowie 
Perspektiven für das Geschäftsjahr 2017 

 
8. Verschiedenes 
 
Detmold, den 23. November 2016 
 
 
gez. Dr. Axel Lehmann 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2016 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,82 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 
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